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Man weiß doch nie, wie lang jemand in der Klasse bleibt und wer jetzt mein Schüler ist, ist jetzt
mein Schüler. Unabhängig vom Aufenthaltsstatus muss die Polizei/das JA bei
Kindeswohlgefährdung reagieren- hier natürlich nicht die Polizei. Die Probleme sind nicht akut,
sondern latent.
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